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Stadt Kappeln 

Prüfung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Nachbarge-
meinden (Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 

Bearbeitet durch: 

Planungsbüro Springer, 24866 Busdorf 

Stand: 09.11.2020 

 

Absender/ 

Datum der Stellungnahme 

Inhalt der Stellungnahme (Kurzfassung) Abwägung der Stellungnahme 

1. Träger öffentlicher Belange 

Landesbetrieb Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holstein 
Schreiben vom 11.08.2020 

Zum Entwurf der 13. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 65 der Stadt Kappeln nehme ich wie 
folgt Stellung: 

1 Zusammenfassung 

Das überplante Gebiet befindet sich im südöstli-
chen Teilbereich des ehemaligen Marinehafen 
Olpenitz. Es liegt zudem teilweise innerhalb ei-
nes Hochwasserrisikogebiets an der Küste. 

Das überplante Gebiet unterliegt teilweise einem 
Bauverbot nach § 82 Abs. 1 LWG. 

Ich bitte die Hinweise zu beachten. 

 

2 Stellungnahme 

2.1 Bauverbote 

2.1.1 § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG 

„Bauliche Anlagen dürfen In den Hochwasserrisi-
kogebieten an der Küste (§ 59 Absatz 1 Satz 2) 
nicht errichtet oder wesentlich geändert werden“ 

Gemäß den amtlichen Hochwasserrisikokarten 
befindet sich der nordöstliche Teil des Geltungs-
bereichs innerhalb eines Hochwasserrisikoge-
biets an der Küste. 

Die Errichtung baulicher Anlagen unterliegt in 
diesen Bereichen daher grundsätzlich einem 
Bauverbot nach der oben genannten Rechts-
norm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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2.2 privilegierte Vorhaben 

Festsetzungen, die für sich geeignet wären eine 
allgemeine Ausnahme (Privilegierung) vom ge-
nannten Bauverbot zu erwirken, sind der derzeit 
geltenden 7. Änderung; des Bebauungsplans 
vom 23.11.2016, nicht zu entnehmen. Der vorlie-
gende Entwurf enthält ebenfalls keine entspre-
chenden Festsetzungen. 

Sowohl der geltende, als auch der in Aufstellung 
befindliche Bebauungsplan erfüllen keine der in 
§ 82 Abs. 2 LWG genannten Voraussetzungen. 
Bauvorhaben im Geltungsbereich können daher 
nicht ohne weiteres von einer der allgemeinen 
Ausnahmeregelungen (Privilegierungen) profitie-
ren. 

Eine Privilegierung nach § 82 Abs. 2 Nr. 6 LWG 
wäre gegeben, „wenn die zur ausreichenden 
Minderung der Hochwasserrisiken erforderlichen 
Maßnahmen mit Herstellung der baulichen An-
lage durchgeführt werden". Eine allgemein an-
wendbare Privilegierung läge letztlich nur dann 
vor, wenn der Bebauungsplan die Durchführung 
dieser Maßnahmen hinreichend sicherstellt (s. a. 
Punkt 3). 

Die Umsetzung von Bauvorhaben im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans unterliegt somit den 
Beschränkungen von § 82 Abs. 1 LWG und be-
darf einer weiteren Bewertung im Einzelfall im 
Sinne von § 82 Abs. 3 LWG. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
In der Begründung wird unter Abschnitt 6 deutlich gemacht, dass alle 
Hinweise und Vorgaben des Landesbetriebes für Küstenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein zum Bebauungsplan 
Nr. 65 sowie zur 1. bis 7. und 10. bis 12. Änderungen vollumfänglich 
weiter gelten und zu beachten sind. 
Weiterhin ist im Text (Teil B) der Satzung zur 13. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 65 dargelegt, dass die textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 65 sowie der rechtskräftigen Änderungen in vollem 
Umfang weiterhin gelten, wenn nicht hiervon abgewichen wird. Insofern 
gelten alle bisherigen Festsetzungen zum Küsten- und Hochwasser-
schutz auch für diese 13. Änderung des B-Planes weiter. 
Zur Klarstellung wird der Text (Teil B) der Satzung um folgende Punkte 
ergänzt: 
(1) Die Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens von Räumen mit 

Wohnnutzung muss auf mindestens NHN + 3,00 m liegen.  

(2) Die Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens von Räumen mit ge-
werblicher Nutzung muss auf mindestens NHN + 2,50 m liegen.  

(3) Die Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens von Räumen zum 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen, die nicht unter (1) oder (2) 
fallen muss auf mindestens NHN + 3,00 m liegen.  

(4) Die Höhe der Oberkante von Verkehrs- und Fluchtwegen muss auf 
mindestens NHN + 2,50 m liegen.  

(5) Wassergefährdende Stoffe müssen in einer Höhe von mindestens 
NHN + 3,00 m gelagert werden. 
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2.3 Küstenschutzrechtliches Einvernehmen nach 
§ 82 Abs. 3 LWG 

„Ausnahmen von dem Verbot des Absatzes 1 sind 
zulässig, wenn sie mit den Belangen des Küsten-
schutzes und des Hochwasserschutzes vereinbar 
sind und wenn das Verbot im Einzelfall zu einer 
besonderen Härte führen würde oder ein dringen-
des öffentliches Interesse vorliegt. Ist eine Betrof-
fenheit der Belange des Küstenschutzes und des 
Hochwasserschutzes auszuschließen, kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 und 4 eine 
Ausnahme auch ungeachtet der Voraussetzungen 
des Satzes 1 gewährt werden. Über Ausnahmen 
entscheidet gleichzeitig mit der Erteilung der Bau-
genehmigung oder einer nach anderen Vorschrif-
ten notwendigen Genehmigung die dafür zustän-
dige Behörde im Einvernehmen mit der Küsten-
schutzbehörde. Liegt für das Vorhaben nach den 
baurechtlichen oder anderen Vorschriften nach 
Satz 3 kein Genehmigungserfordernis vor, ent-
scheidet die Küstenschutzbehörde über die Ge-
nehmigung nach Satz 1 und 2.“ 

Das küstenschutzrechtliche Einvernehmen im 
Sinne der vorgenannten Regelung kann auch 
ohne das Vorliegen einer besonderen Härte oder 
eines dringenden öffentlichen Interesses erteilt 
werden, wenn eine Betroffenheit der Belange des 
Hochwasserschutzes auszuschließen ist. 

Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn bei der Er-
richtung von baulichen Anlagen eine ausrei-
chende Geländehöhe vorhanden ist oder ge-
schaffen wird. Ich verweise hierzu nachrichtlich 
auf die Angaben in der Begründung zum aktuel-
len Bebauungsplan vom 23.11.2016. 
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Andere Vorkehrungen können ebenfalls geeignet 
sein, um die Risiken durch Hochwasserereig-
nisse ausreichend abzumindern (s.a. Punkt 3). 

Sofern es kein baurechtliches Genehmigungsver-
fahren gibt, beispielsweise aufgrund einer Geneh-
migungsfreistellung, entscheidet die untere Küs-
tenschutzbehörde über die Zulässigkeit des Vor-
habens. 

 
3 Empfehlungen 

• Sofern bereits der Bebauungsplan zu einer Pri-
vilegierung nach § 82 Abs. 2 Nr. 6 LWG führen 
soll, müssten verbindliche Festsetzungen ge-
troffen werden, die geeignet sind um eine 
„ausreichenden Minderung der Hochwasserri-
siken“ im Rahmen der Herstellung der bauli-
chen Anlagen zu gewährleisten. 
Geeignet wäre beispielsweise die Festsetzung 
von Mindesthöhen in Anlehnung an die Be-
gründung zur derzeit geltenden 7. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 65. 

• Bezüglich der technischen Umsetzung ver-
weise ich nachrichtlich auf die Hochwasser-
schutzfibel des Bundes. 

 

4 Hinweise 

• Die vorliegende 13. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 65 enthält keine näheren Ausführun-
gen zur Gefährdung durch Hochwasserereig-
nisse (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB). 

• Der vorliegende Entwurf geht fälschlicherweise 
davon aus, dass es sich beim Plangebiet nicht 
um einen hochwassergefährdeten Bereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wird unter Abschnitt 6 deutlich gemacht, dass alle 
Hinweise und Vorgaben des Landesbetriebes für Küstenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein zum Bebauungsplan 
Nr. 65 sowie zur 1. bis 7. und 10. bis 12. Änderungen vollumfänglich 
weiter gelten und zu beachten sind. 
Weiterhin ist im Text (Teil B) der Satzung zur 13. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 65 dargelegt, dass die textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 65 sowie der rechtskräftigen Änderungen in 
vollem Umfang weiterhin gelten, wenn nicht hiervon abgewichen wird. 
Insofern gelten alle bisherigen Festsetzungen zum Küsten- und Hoch-
wasserschutz auch für diese 13. Änderung des B-Planes weiter. 
Zur Klarstellung wird der Text (Teil B) der Satzung um einige Punkte 
ergänzt (siehe oben). 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird um 
Ausführungen zum Hochwasserschutz ergänzt. 
 
 
Die Darstellung des Hochwasserrisikogebietes wird nachrichtlich in die 
Planzeichnung aufgenommen. 
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handelt. Der nordöstliche Bereich des Plange-
biets, der auch einen Teil der Baugrenzen be-
inhaltet, befindet sich jedoch innerhalb eines 
ausgewiesenen Hochwasserrisikogebiets an 
der Küste. 

• Bei der Umsetzung von Vorhaben in gefährde-
ten Bereichen bestehen gegenüber dem Land 
Schleswig-Holstein keine Ansprüche auf Fi-
nanzierung oder Übernahme notwendiger 
Schutzmaßnahmen. 

Sollten Sie zu einem oder mehreren der oben ge-
nannten Punkte noch Fragen haben, stehe ich 
ihnen gern zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 


